
Forderungen niedersächsischer Heimbeiräte  
an eine Niedersächsische Heimmitwirkungsverordnung 
 
 
1)  
Wir wollen Mitbestimmung statt Mitwirkung 
 
- Wir fordern eine Heimmitbestimmungsverordnung, keine  

Heimmitwirkungsverordnung 
 
 
2)  
Wir wollen an der Gestaltung des Zusammenlebens im Heim aktiv beteiligt 
sein,  
 
 deshalb fordern wir, 
 
- dass jeder Träger eines Heimes gemeinsam mit Heimbeirat, Personal- oder 

Betriebsrat und Leitung des Heimes ein Leitbild entwickelt, dieses in gleicher 
Zusammensetzung in regelmäßigen Abständen überprüft und wenn notwendig 
weiterentwickelt  

 
- dass die Ziele des Heimaufenthalts mit der Bewohnerin bzw. dem Bewohner 

gemeinsam entwickelt werden und auch in regelmäßigen Abständen 
gemeinsam überprüft werden. Dabei ist, wenn die Bewohnerin oder der 
Bewohner dies wünscht, der Heimbeirat zu beteiligen  

 
- die Heimleitungen zu verpflichten, Musterverträge für die Heimbewohnerinnen

     und Heimbewohner vorab mit dem Heimbeirat abzustimmen 
 
- dass Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Heimbetrieb Bestandteil der 

Qualifizierungsmaßnahme sind bzw. werden 
 
- das Recht der Heimbeiräte, Haushaltspläne vor Verabschiedung vorgelegt zu 

bekommen und die Möglichkeit, begründete Änderungsvorschläge zu 
unterbreiten. 

 
- dass Heimbeiräte verbindlich überprüfen können, ob Bewohnerinnen und -

bewohner das Recht auf Einsicht in ihre Heimakten zugestanden wird 
 
 
3) 
Wir wollen bei der Auswahl des Personals, das uns fördern, betreuen und 
pflegen soll, mitbestimmen 
 
 deshalb fordern wir,  
 
- das Recht der Heimbeiräte, Bewerbungen vorab zur Kenntnis nehmen zu 

können und die Beteiligung eines Mitgliedes des Heimbeirates an den 
Vorstellungsgesprächen 

 



- dass die Heimbeiräte vor Ablauf der Probezeit von neu eingestellten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Entscheidung, ob die oder die neue 
Mitarbeiter/in weiter beschäftigt, mitbestimmen können 

 
- dass sog. Bezugsbetreuer gesetzlich festgeschrieben werden 

 
- dass ein verbindliches Beschwerdemanagement eingeführt wird. Die 

Heimleitung hat sich bei Beschwerden über das Personal über den Inhalt der 
Beschwerde mit dem Heimbeirat auszutauschen und ggf. nach Lösungen zu 
suchen 

 
 
4) 
Wir wollen als Heimbeirat die wirkungsvolle Interessenvertretung der 
Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sein  
 
 deshalb fordern wir, 
 
- die Freistellung von Heimbeiratsmitgliedern von der Arbeit auf Kosten des 

Heimträgers, bei Terminen des Heimbeirates, die nicht verschoben werden 
können 

 
- das Recht, an Bildungsmaßnahmen teilzunehmen 
 
- Das Recht, den Alltag im Heim mitzubestimmen, das gilt u. a. für 

  
- die Gestaltung der Speisepläne 
- die Gestaltung von Freizeitangeboten 
- die Ausgestaltung der Heimeinrichtung (Möbel, Bilder, Fernsehangebot) 
- die Gestaltung des Außengeländes 
- die Gestaltung der Freizeitangebote  
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Zu diesem Forderungskatalog: 
 

Seit mehr als zehn Jahren lädt der Landesbeauftragte für Menschen mit 

Behinderungen (früher Landesbehindertenbeauftragter) die Mitglieder 

niedersächsischer Heimbeiräte einmal im Jahr zu einem Fachtag ein. Die letzte 

Zusammenkunft der Heimbeiräte fand am 11.11.2009 statt.  

 

Im Rahmen dieses Fachtages befasste sich eine Arbeitsgruppe mit der zu 

erwartenden Neufassung des Nds. Heimgesetzes. Als Ergebnis wurde beschlossen, 

eine Arbeitsgruppe zu gründen, die Forderungen an eine 

Heimmitbestimmungsverordnung aus Sicht der Heimbeiräte erarbeitet. 

 

Diese Gruppe hat sich nach der Fachtagung mehrmals auf Einladung des 

Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen getroffen und sich Gedanken 

darüber gemacht hat, welche Forderungen von Menschen mit Behinderungen an die 

zu erwartende Niedersächsische Heimmitwirkungsverordnung (besser 

Heimmitbestimmungsverordnung) haben. Das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe sind 

die oben wieder gegebenen Forderungen. 


